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Beantragung von SOKRATES/ERASMUS-Mitteln (SM, TS, OM, ECTS)

für das Hochschuljahr 2006/2007

Antragsfrist: 31. März 2006 (Poststempel)
1. Angaben zum Antragsteller

1a Angaben zur antragstellenden Hochschule

	Vollständige offizielle Bezeichnung der Hochschule in der Landessprache
	     

	ERASMUS ID CODE
	     

	Nummer der ERASMUS-Hochschul-Charter (EUC)
	     

	Internet-Adresse
	     

	Offizielle Postanschrift der Hochschule
	     


1b Angaben zum Bevollmächtigten der Hochschule

	Name, Vorname und Titel des Bevollmächtigten der Hochschule (Leiter der Hochschule)
	     

	Offizielle Funktion an der Hochschule
	     


1c Angaben zum ERASMUS-Koordinator / Kontaktperson

	Name, Vorname, Titel
	     

	Abteilung/Arbeitseinheit
	     

	Offizielle Funktion an der Hochschule
	     

	Postanschrift
	     

	PLZ / Ort
	       /        

	Telefon / Telefax
	       /        


	Email
	     


2. Mittelbeantragung

2a ERASMUS-Aktivitäten, für die Mittel beantragt werden (bitte jeweils ankreuzen)



ja
nein
Studierendenmobilität (SM) 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Dozentenmobilität (TS) 
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Organisation der Mobilität (OM)
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(sollte  bei SM und/oder TS immer beantragt werden)

ECTS - Neueinführung
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

Hochschulen, die bereits ECTS-Mittel erhalten haben,  sind  nicht  förderbar. (Davon ausgenommen sind  jedoch Hochschulen, die erstmals  2004/2005 (nun 3. Beantragungsjahr) oder erstmals 2005/2006* einen Einführungszuschuss erhalten haben). 
Besuch eines ECTS-Councellors
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(Falls eine Hochschule ausgewählt wird, werden die Kosten für den Besuch vom DAAD an den ECTS-Councellor erstattet.)

ECTS - Einführung eines  Akkumulationssystems
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

(nur für Hochschulen, die ein ECTS-Label besitzen)

2b Statistische Angaben zur geplanten ERASMUS-Mobilität

Für das Hochschuljahr 2006/2007 geplante Anzahl Outgoings:

(bitte PERSONENZAHLEN angeben)

Studierende      
Dozenten      
3. Erklärung
Ich erkläre hiermit, dass meine Hochschule im Besitz einer gültigen ERASMUS Universitäts-Charta (EUC) ist und dass alle in diesem Antrag gemachten Angaben nach bestem Wissen vollständig und richtig sind. Ich versichere, dass alle ERASMUS-Aktivitäten meiner Hochschule auf der Basis schriftlicher Kooperationsvereinbarungen mit unseren Partnerhochschulen, die ebenfalls im Besitz einer gültigen EUC sind,  durchgeführt werden. 

Mir ist bekannt, das die Berechnung der Zuwendungen für SM, TS und OM auf der Grundlage der im Hochschuljahr 2004/2005 realisierten Mobilität erfolgt (Past-Performance-Prinzip). Bei Hochschulen, die im Hochschuljahr 2005/2006 erstmalig Mittel beantragt haben, wird der Zwischenbericht für die Berechnung zugrundegelegt. Sind die Antragszahlen niedriger als die im Hochschuljahr 2004/2005 realisierten Mobilitätszahlen oder werden ERASMUS-Mittel erstmalig beantragt, wird das Past-Performance-Prinzip nicht angewandt. In diesen Fällen erfolgt die Berechnung auf der Grundlage der von der Hochschule für das Hochschuljahr 2006/2007 geplanten Mobilitätszahlen.

Ort:      
Datum:      
Name:      
Original-Dienststempel oder -siegel
Originalunterschrift des Hochschulbevollmächtigten

* Für diejenigen, die erstmalig für 2005/06 einen ECTS-Einführungszuschuss beantragt haben, ist aufgrund der Beendigung der Laufzeit von SOKRATES II das Hochschuljahr 2006/2007 das letztmögliche Beantragungsjahr.
